
 

 

 

Lesefassung 
 

Satzung der Stadt Wilster über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 

Abwasserbeseitigungsanlage  

 
(Beitrags- und Gebührensatzung)  

 

Aufgrund des zwischen der Stadt Wilster und der Stadt Itzehoe geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages 
vom 11.09.2023/22.08.2023 zur Aufgabenübertragung der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet 
der Stadt Wilster und 

 
- § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003, 

 
- § 44 Abs. 1, Abs. 3 Satz 6 in Verbindung mit § 46 Abs. 3 des Landeswassergesetzes (LWG) in der 

Fassung vom 13.11.2019, 
 

- § 1 Abs. 1 und Abs. 3, § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
(KAG) in der Fassung vom 10.01.2005  

 
wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 11.12.2023 folgende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
§ 1  

Allgemeines 
 

Die Stadt Itzehoe als Träger der Aufgabe der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet der Stadt Wilster ist auf der 

Grundlage von § 4 GO i. V. m. § 1 Abs. 3 KAG sowie aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen 
der Stadt Wilster und der Stadt Itzehoe vom 11.09.2023/22.08.2023 berechtigt, eine Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen und Gebühren (Beitrags- und Gebührensatzung) für die Abwasserbeseitigung für das 
Stadtgebiet der Stadt Wilster zu erlassen.  
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Wilster über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 

Abwasserbeseitigungsanlage vom 12.12.2006 einschließlich aller Nachträge mit Ablauf des 31.12.2023 
außer Kraft. 

 
(3) Soweit Abgabenansprüche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, gelten die vor 

Inkrafttreten dieser Satzung maßgebenden Regelungen. 
 

 

Wilster, den 13.12.2023 

 

Stadt Wilster  

gez. Schulz 

Bürgermeister 

 

          


